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Gemeinde Seefeld, Landkreis Starnberg; 
1. Änderung des Bebauungsplans "Zwischen Keltenweg und Am Römer-
brunnen"; 
Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde gibt folgen-

de Stellungnahme zur o.g. Bauleitplanung ab.  

 

Planung  

Die Gemeinde Seefeld schafft mit der o.g. Planung die bauplanungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die Erweiterung eines ortsansässigen Gewerbetriebs im 

Bereich „zwischen Keltenweg und Am Römerbrunnen“.  

Das Planvorhaben befindet sich am westlichen Ortsrand von Hechendorf, west-

lich der Straße „Am Oberfeld“, südlich des Keltenweges und nördlich der Straße 

„Am Römerbrunnen“.  

Der Gesamtumgriff des Plangebiets beträgt rd. 1,3 ha. Erstmalig planerisch in 

Anspruch genommen werden Flächen mit einem Umgriff von ca. 0,5 ha.  

Diese Flächen werden im rechtskräftigen Flächennutzungsplan als landwirt-

schaftliche Nutzflächen dargestellt. Vom Planvorhaben betroffene Gebiete öst-

lich davon werden als Gemeinbedarfsflächen dargestellt.  

Eine entsprechend notwendige Flächennutzungsplanänderung soll im Parallel-

verfahren erfolgen. Planunterlagen hierzu liegen aktuell nicht vor.    
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Bewertung 

Um eine Zersiedelung der Landschaft zu vermeiden sind gemäß Landesentwicklungspro-

gramm Bayern (LEP) 3.3 (Z) „neue Siedlungsflächen, (die zum dauerhaften und mindestens 

regelmäßig vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt werden sollen), möglichst in 

Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen.“ Aus Sicht der Landesplanung ist 

aufgrund der Lage des Planvorhabens unmittelbar angrenzend an den Siedlungskörper des 

Ortsteils Hechendorf nicht von einer Zersiedelung der Landschaft auszugehen. Auch sind keine 

raumordnerischen Instrumente, insbesondere Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete von der Pla-

nung betroffen. Allerdings befindet sich die Planung vollumfänglich im Landschaftsschutzgebiet 

„westlicher Teil des Landkreises Starnberg“. Wir empfehlen deshalb dringend die enge Ab-

stimmung mit der zuständigen Fachbehörde im weiteren Verfahren.  

In den Planunterlagen werden unter Zielsetzungen die Errichtung weiterer Stellplätze im Plan-

gebiet und eine große Wendefläche genannt. Beides scheint aus landesplanerischen Ge-

sichtspunkten überdenkenswert. Gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 1.1.3 

(G) „soll der Ressourcenverbrauch in allen Landesteilen vermindert und auf ein dem Prinzip der 

Nachhaltigkeit verpflichtetes Maß reduziert werden. Unvermeidbare Eingriffe sollen ressour-

censchonend erfolgen.“ Dies lässt sich z.B. durch eine sparsame und nachhaltige Flächennut-

zung umsetzen, indem z.B. Mehrfachnutzungen von Flächen angestrebt werden. Gerade für 

Stellplatzangebote bieten sich hier einfache Lösungen, durch Stapelung oder Tiefgaragen die 

Flächen effizient zu nutzen.  

Der für die erstmalige planerische Inanspruchnahme von Freiflächen obligatorische Bedarfs-

nachweis (vgl. LEP zu 3.2 (B) und Auslegungshilfe „Anforderungen an die Prüfung des Bedarfs 

neuer Siedlungsflächen für Wohnen und Gewerbe im Rahmen der landesplanerischen Über-

prüfung“ Hrsg.: Bayerische Staatsregierung vom 05.12.2023), kann im vorliegenden Fall durch 

die Betriebserweiterung des am Standort ansässigen Betriebs als erfüllt angesehen werden. 

Wir weisen jedoch darauf hin, dass für künftige Flächeninanspruchnahmen ein Bedarfsnach-

weis zu führen ist, um den Zielen des Flächensparens und dem LEP-Ziel 3.2 „Innenentwicklung 

vor Außenentwicklung“ sowie den Einlassungen gemäß LEP 3.1 (G), § 6 Abs. 2 Nr. 3 BayLPlG 

und § 1 Abs. 3 BauGB gerecht zu werden. Mit Hinweis auf die Ziele des Flächensparens ver-

weisen wir für zukünftige Planungen auf die Empfehlungen des Praxisleitfadens „Gewerbeent-

wicklung der Zukunft – flächeneffizient und nachhaltig“ FSO Planungsleitfaden (Hrsg.: StMWi) 

des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Abschlie-

ßen erfolgt der Hinweis, dass gemäß § 8 BauGB „Bebauungspläne aus dem Flächennutzungs-

plan zu entwickeln sind“. Eine Änderung des Flächennutzungsplans soll laut Planunterlagen im 

Parallelverfahren erfolgen, hierzu liegen aktuell jedoch keine Unterlagen vor.  

 

Ergebnis 

Die Planung entspricht den Zielen der Raumordnung. Wir bitten um Beachtung der gegebenen 

Hinweise zur Anpassung des Flächennutzungsplans und der Absprache bzgl. der Lage des 

Planvorhabens im Landschaftsschutzgebiet mit der zuständigen Fachbehörde.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. 
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Sachgebiet 24.2 - Landes- und Regionalplanung 
in den Regionen Ingolstadt (10) und München (14) 
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Bebauungsplan 

1. Änderung des Bebauungsplanes „Zwischen Keltenweg und Am Rö-

merbrunnen" 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu o. g. Verfahren möchten wir uns wie folgt äußern: 

 
Aus dem Bereich Landwirtschaft: 
 
Wir verweisen auf unsere Stellungnahmen vom 18.03.2021 und vom 
20.08.2021 mit den Aktenzeichen AELF-WM-L2.2-4612-32-5-3und AELF-
WM-L2.2-4612-32-8-4. 
 
Ausgleichsmaßnahmen sollten möglichst nicht auf landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen durchgeführt werden. 
 
Aus dem Bereich Forsten: 
 
Forstfachliche Belange sind von der Planung nicht berührt. 
 
Sollte jedoch nachträglich eine das Waldrecht betreffende Ersatz- oder 
Ausgleichsmaßnahme festgelegt werden, ist dazu das AELF nach Art. 7 
BayWaldG erneut zu beteiligen. 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez.  
Landwirtschaftsamtmann 

 




